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Tätigkeitsbeschreibung Theater- und Ausstattungsmaler 

 
Das Theater- und Ausstattungsmalergewerbe, das in der Anlage B2 zur 
Handwerksordnung aufgeführt ist, beinhaltet Tätigkeiten, für die kein 
Qualifikationsnachweis erforderlich ist. 
 
Theater- und Ausstattungsmaler sind in Theatern, Gastspielstätten und 
Veranstaltungsräumen sowie für Funk und Fernsehen tätig, sofern dort keine eigenen 
Bühnenmaler als ständige Mitarbeiter beschäftigt sind. 
 
Die Tätigkeiten des Theater- und Ausstattungsmalers beschränken sich immer auf die 
Verwirklichung von Bühnenbildern und Szenen nach Vorgaben des Bühnenbildners oder 
des Regisseurs unter Berücksichtigung der Belastbarkeit und der möglichen 
Wiederverwendung der Dekorationsteile 
 

• Spachteln und Härten von Untergründen, insbesondere Textilien, Hölzer, Metalle 
und Kunststoffe 

• Umsetzung von Strukturen aus Natur und Technik auf entsprechende Untergründe 

• Bearbeitung von Gewebe und Folien für durchscheinende oder deckende 
Malereien unter Berücksichtigung der Entfernung und Stärke der jeweiligen 
Lichtquellen 

• Fertigung von Putz-, Stein- oder Mauerwerksnachbildungen auf/an aufrollbaren 
oder starren Dekorationsteilen 

• Fertigung von Schriften und Zeichen nach Vorgaben 
 
Nicht erlaubt sind Tätigkeiten nach dem Berufsbild des zulassungspflichtigen Maler- und 
Lackierer-Handwerks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Antrag haben, rufen Sie uns gerne an: 
 
Frau Mathias (Herzogtum Lauenburg)  Tel. 0451 / 1506 -205 
Frau Burdenski (Kiel)   Tel. 0451 / 1506 -209 
Frau Maczynski (Neumünster)   Tel. 0451 / 1506 -266 
Frau Kempert (Pinneberg, Steinburg)  Tel. 0451 / 1506 -207 
Frau Schüler (Ostholstein)   Tel. 0451 / 1506 -204 
Frau Krasenbrink (Segeberg, Plön)   Tel. 0451 / 1506 -206 
Herr Wanzenberg (Stormarn, Lübeck)  Tel. 0451 / 1506 -208 


